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RS OGH 1955/7/20 1Ob386/55
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 20.07.1955

Norm

ABGB §833 D2

Rechtssatz

Das Miteigentumsrecht des Beklagten gewährt diesem nicht das Recht, eigenmächtig die bisher vom Kläger für sein

verpachtetes Gewerbe genützten Räume für sich in Anspruch zu nehmen.

Entscheidungstexte

1 Ob 386/55

Entscheidungstext OGH 20.07.1955 1 Ob 386/55
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